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KUNDMACHUNGKUNDMACHUNGKUNDMACHUNGKUNDMACHUNG    

 
In der Gemeinderatssitzung am 01. Februar 2012 wurden nachstehend folgende Be-
schlüsse gefasst: 
 

1. Der Gemeinderat nimmt den Kassaüberprüfungsbericht vom 23. Jän-
ner 2012 zur Kenntnis und genehmigt einhellig nachträglich folgende 
Überschreitung: 

 
Betrag Gegenstand Bedeckung 
€   5.657,59 Einweihungsfeier Gemeinde-

zentrum 11.11.2011 
Mehreinnahmen Kommunal-
steuer 

 
2. Der Gemeinderat beschließt einstimmig, an Biomasseförderungen 

2011 nachträglich € 500,-- auszuzahlen. Die Bedeckung ist im Voran-
schlag gegeben. 

 
3. Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Waldumlage für 2012 mit  

€ 8.112,55  festzusetzen. 
 

4. Der Gemeinderat beschließt mit 11 Ja-Stimmen zu 0 Nein-Stimmen und 0 Stimm-
enthaltungen nachstehender Änderung des § 6 Abs. 1 der Satzung des Gemein-
deverbandes Öffentlicher Personennahverkehr Osttirol - kurz "ÖPNV Osttirol" zu-
zustimmen: 
 
§ 6 Aufbringung der Mittel 
(1) Der durch Einnahmen nicht gedeckte Aufwand und ein allfälliger Überschuss 
des Gemeindeverbandes sind auf die vom jeweiligen Verlustabdeckungsvertrag 
betroffenen Mitgliedsgemeinden jährlich nach folgenden Maßstäben aufzuteilen: 
 
50 %  nach der Einwohnerzahl 
Die Einwohnerzahl richtet sich nach dem von der Bundesanstalt Statistik Öster-
reich in der Statistik des Bevölkerungsstandes festgestellten Ergebnis zum Stich-
tag 31. Oktober, das auf der Internet-Homepage der Bundesanstalt Statistik Öster-
reich bis zum November des dem Stichtag nächstfolgenden Kalenderjahres kund-
zumachen ist, und wirkt mit dem Beginn des dem Stichtag folgenden übernächs-
ten Kalenderjahres. 
50 % nach Finanzkraft im Sinne § 21 Abs. 5 Tiroler Mindestsicherungsgesetz – 
TMSG (Finanzkraft II) 
 
Die neue Regelung ist bereits auf die Beiträge 2012 anzuwenden." 



 
5. Der Gemeinderat beschließt mit 9 Ja-Stimmen zu 2 Nein-Stimmen und 

0 Stimmenthaltungen, eine Benützungsgebühr für den neuen Gemein-
desaal wie folgt einzuführen: 
a. Vereine im Ort und von auswärts für Bälle oder ähnliche Veranstaltungen mit 

Eintritt oder freiwilligen Spenden (Erzielung eines Gewinnes für Vereinszwe-
cke): Saal mit gesamter Infrastruktur: € 240,-- (keine 1. Gratisveranstaltung); 

b. Vereine oder gemeinnützige Organisationen für Vorträge (auch Pfarrkirche), 
Versammlungen etc einschließlich Konzerte der Musikkapelle: Saal mit gesam-
ter Infrastruktur oder nur Foyer mit Bar: € 50,-- (Einnahmen durch Ausschank 
oder freiwillige Spenden); keine Ausnahmen mehr; 

c. Privatnutzung für Hochzeiten, Geburtstage etc: € 500,--; 
d. Für eine über mehrere aufeinander folgende Tage stattfindende Veranstaltung 

(zB Theateraufführungen etc) fällt die Gebühr einmalig an. Die Theaterproben 
können im neuen Saal stattfinden. Hierfür ist keine Gebühr zu entrichten.  

e. Keine Gebühr fällt bei ausschließlichen Gemeindefeiern (Jungbürgerfeier etc) 
und bei Veranstaltungen, bei denen die Gemeinde Abfaltersbach Mitveranstal-
ter (zB Seniorengeburtstag) ist. Ebenso wird die Gemeinde (Bgm - Verfü-
gungsmittel) weiterhin die Gebühr + Honorar (für Vortragenden) für Vereine, 
welche keine Einnahmen erzielen wie zB Kath Familienverband, kath Bil-
dungswerk etc übernehmen.  

f. Die Gemeindeverwaltung hat ein Inventarverzeichnis für die Küche, den Saal 
und das Foyer samt Checkliste zu erstellen und diese im Rahmen der Veran-
staltungsanmeldung vom Vereinsverantwortlichen (Obmann oder Stellvertreter) 
unterschreiben zu lassen. Nach der Veranstaltung ist diese Liste gegenzu-
zeichnen. (Übergabe- und Übernahmeprotokoll) 
 

6. Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den GR-Beschluss vom 
08.04.2002 betreffend die Vergnügungssteuer - örtliche Vereine haben 
die Steuer ebenfalls zu entrichten. Über eine  Befreiung im Nach-
hinein, welche schriftlich einzubringen ist, entscheidet der Gemeinde-
rat – beizubehalten. 

 
 
Wer sich durch diese Gemeinderatsbeschlüsse in seinen Rechten oder sonst wie beeinträchtigt erachtet, 
kann dagegen innerhalb von 2 Wochen bei der Gemeinde schriftlich Aufsichtsbeschwerde einbringen. 

 
 

Der Bürgermeister: 

 
(Anton Brunner) 

Angeschlagen am: 03.02.12 

Abgenommen am: 21.02.12 


